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GEW informiert 
Erfolg beim Kilometergeld für Dienstfahrten! 
 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2008 hat die GEW die Landesregierung auf die unzurei-
chende Wegstreckenentschädigung bei Dienstfahrten hingewiesen und eine Anpas-
sung an die gestiegenen Kosten gefordert. 

Dem ist die Landesregierung nun gefolgt und hat die Wegstreckenentschädigung 
für Dienstfahrten zum 01. Januar 2009 erhöht: 

Nach (§ 6, Abs. 2 des Saarl. Reisekostengesetzes für Fahrzeuge, die im dienstli-
chen Interesse als Dienstfahrzeuge anerkannt sind: 

Nr. 4: Für Fahrzeuge mit einem Hubraum  
von mehr als 600 ccm: 

 
bisher 29,5 Cent 

Entwurf der Landesregierung: 34,0 Cent 

Neue Regelung ab 01.01.2009 35,0 Cent 

Die Begrenzung der Fahrleistung auf 8100 km ist aufgehoben. 

Nach (§ 6, Abs. 2 des Saarl. Reisekostengesetzes für Dienstfahrten mit Fahrzeu-
gen, die nicht als Dienstfahrzeuge anerkannt sind: 

Nr. 4: Für Fahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 
600 ccm 

 
bisher 22,0 Cent 

Entwurf der Landesregierung: weiterhin 22,0 Cent 

Neue Regelung ab 01.01.2009 25,0 Cent 
 

Die Intervention der GEW und der anderen ÖD-Gewerkschaften hat dazu ge-
führt, dass die im Entwurf vom Oktober 2008 vorgesehenen Erstattungen pro Ki-
lometer nochmals erhöht wurden. 

 
 

 

GEW - Immer besser! 
 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Saarland, Mainzer Str. 84, 66121 Saarbrücken,  
Tel.: 0681/66830-0, Fax: 0681/66830-17, Internet: http://www.gew-saarland.de, e-mail: info@gew-saarland.de 

 


